
Instanzenzüge und Organisation der Gerichtshöfe

von Landesfürst, Exekutive, Parlament oder sonstigen Staatsorganen
sichergestellt!*.

Der gesetzlich vorgesehene Instanzenzug muss von unten nach oben
durchlaufen werden. Eine rechtsatzmässig vorgeschriebene Rechts-
mittelinstanz darf nicht eine Entscheidung verweigern und die Be-
schwerde an die nächsthöhere Instanz weiterleiten!?.

2. Der Regierung nebengeordnete Kommissionen,
insbesondere die.Landesgrundverkehrskommission

Die Verfassung bestimmt die Gerichtsorganisation abschliessend. So
musste beispielsweise zur Errichtung eines Jugendgerichts im Jahr 1959
die Verfassung geändert werden. Für die Gerichtshöfe:des öffentlichen
Rechts — Staatsgerichtshof und Verwaltungsbeschwerdeinstanz: — stellt

die Verfassung besondere Vorschriften auf. Nach geltendem Recht:kann
daher die.Landesgrundverkehrskommission kein Gericht sein. Es han-
delt sich vielmehr um ‚eine Behörde, “die für die Entscheidung von
Beschwerden. an Stelle der Kollegialregierung (Art. 78 Abs. 2 LV) zu-
ständig ist”, Entscheidungen einer Kommission, die an Stelle der Re-
gierung ergehen, unterliegen gleichfalls der in der Verfassung vorgesehe-
nen!8 Beschwerde an die Verwaltungsbeschwerdeinstanz'!®: oder, in den
Ausnahmefällen von Art. 55 StGHGund Art. 104 LV, an den Staatsge-
richtshof als Verwaltungsgerichtshof?®,
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